
Tombolagesuch (Unterhaltungslotterien)

Wer im Kanton Uri eine Tombola (Verlosung bei Unterhaltungsanlässen) durchführen will, braucht eine
Bewilligung der Sicherheitsdirektion. Tombolas mit einer Plansumme bis Fr. 1'500.-- sind jedoch
bewilligungsfrei.
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